
 
 
GRUNDVERSORGUNGSTARIFE 
 

Ihre Service-Line für Informationen, Beratung und Angebote: 0180 1 84 84 84  
(3,9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk höchstens 42 ct/Min.)  
 

oder 06241 848-122 zum Beispiel für Flatrate-Kunden. 

Preisübersicht 

Grundversorgungstarife für die Versorgung mit  
elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz  
der EWR AG einschließlich 19% Umsatzsteuer (in 
Klammern: Preise ohne Umsatzsteuer). 
 
Die Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet. 
 
 

Verbrauchspreis (ct/kWh) 
   Gewerbe und 
                                                                                     andere Bedarfsarten 
                                                                                             bis 10.000 kWh 

Einfachtarif   25,52 (21,45) 

Zeitzonentarif (HT)   25,78 (21,66) 

Zeitzonentarif (NT)   20,42 (17,16) 

Direktheizung / Wärmepumpe*   21,88 (18,39) 

Wärmespeicher*  19,30 (16,22) 

*Voraussetzungen für die Heiztarife sind eine eigene Messung     
   und die Möglichkeit der Abschaltbarkeit. 
 

 

Grundpreis inkl. Messung und Abrechnung (EUR/Monat) 
Einfachtarif    15,15 (12,73) 

Zeitzonentarif (HT/NT)   18,18 (15,28) 

Direktheizung / Wärmepumpe / Wärmespeicher       6,72 (5,65) 

Wärmespeicher mit gemeinsamer Messung   zstzl.   6,47 (5,44)  

 

 

Höchstpreisbegrenzung 
Verbrauchspreis (HT) ct/kWh  35,95 (30,21) 

Grundpreis Einfachtarif EUR/Monat  6,00 (5,04) 

Grundpreis Zeitzonentarif  EUR/Monat 9,03 (7,59) 

 

 

Verrechnungspreise (EUR/Monat) 
Nicht im Grundpreis enthaltene Zuschläge: 

Vorkassensystem  6,20 (5,21) 

Stromwandlersatz  3,81 (3,20) 

zusätzliche Tarifschaltung  2,38 (2,00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise zum Zeitzonentarif 

Die Wahl des Zeitzonentarifs bringt dann preisliche 
Vorteile, wenn der Minder-Arbeitspreis für Nieder- 
tarif-Strommengen den Mehr-Arbeitspreis für Hoch- 
tarif-Strommengen plus den zusätzlichen Grundpreis 
kompensiert. Als NT-Zeiten gelten täglich die Stunden 
von 22 bis 7 Uhr. 
 
 
Gesetzlich bedingte Mehraufwendungen 

Belastungen aus dem EEG und KWK-Gesetz sind in die 
Tarifpreise einkalkuliert, sowie die Stromsteuer in der 
gesetzlich vorgegebenen Höhe (zur Zeit netto 
2,05 ct/kWh). Die Konzessionsabgaben an die Kom-
munen sind mit den jeweils vereinbarten Beträgen in 
den Tarifpreisen enthalten. 
 
 
Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich  
festgeschriebenen Höhe (seit 1. Januar 2007: 19 %)  
zusätzlich zu den Nettopreisen berechnet. Dies gilt  
auch für etwaige gesetzlich vorgeschriebene Ab- 
gaben auf die Strompreise. 
 
Stand 01/2011 
 

Stromkennzeichnung - Stromlieferung 2010 der EWR AG Worms 
gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005  
 

 

 


